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78/03 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) und der Dreizehnten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) vom 05. Juni 2021 
(BayMBl. 2021 Nr. 384, BayRS 2126-1-17-G) 
Hier: Widerruf der Allgemeinverfügung nach der 12. BayIfSMV 
 
 
Das Landratsamt Ebersberg erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 IfSG, Art. 35 Satz 2 und 
Art. 49 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende für den gesamten Landkreis Ebersberg geltende 
 

Allgemeinverfügung 
 
1. Die Allgemeinverfügung „Weitere Öffnungsschritte gemäß § 27 Abs. 2 der 12. BayIfSMV“ vom 
27.05.2021 (Amtsblatt Nr. 31) wird widerrufen.  
 
2. Diese Allgemeinverfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
 
3. Die Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
Hinweise:  

 Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Ebersberg, 
Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung 
eingesehen werden.  

 Es gelten die Vorschriften der 13. BayIfSMV in der jeweils gültigen Fassung. 
 Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 

3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. 
 
Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsakts wird dadurch bewirkt, dass sein 
verfügender Teil ortsüblich bekanntgemacht wird gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 1 BayVwVfG. 
 
Ebersberg, den 09.06.2021 
 
 
Peter Heydecker 
Regierungsrat 
 

 
********************************************************************************** 
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79/BL 
 
Landkreis Ebersberg 15. Wahlperiode 2020-2026 
ULV-Ausschuss 13. Sitzung des ULV-Ausschusses mit öffentlichem 

und nichtöffentlichem Teil 
 

Sitzung 
Mittwoch, 16.06.2021, um 15:00 Uhr 

im Saal des ehemaligen Kreissparkassengebäudes, Sparkassenplatz 1 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1 Ö 15:00 – 
15:05 

Eröffnung der Sitzung; Feststellung der Anwesenheit, Entschuldigungen und 
Beschlussfähigkeit, ordnungsgemäße Ladung, Einwände zur Niederschrift und 
Genehmigung der Tagesordnung 

       
    
TOP 2 Ö 15:05 – 

15:10 
Bürgerinnen und Bürger fragen 

       
    
TOP 3 Ö 15:10 – 

15:55 
Windkraft im LSG Ebersberger Forst; Bürgerentscheid vom 16.05.2021 - 
Einleitung weiterer Verfahrensschritte 

    
TOP 4 Ö 15:55 – 

16:15 
European Energy Award; Maßnahmen zur Umsetzung 2021 

    
    
TOP 5 Ö 16:15 – 

16:50 
Nahverkehrsplan Landkreis Ebersberg; Ruftaxikonzept - Abschlussbericht und 
weiteres Vorgehen 

   wird nachversandt! 
    
TOP 6 Ö 16:50 – 

17:10 
Ökologische Aufwertung von Straßenbegleitflächen und Anschaffung 
entsprechender Mäh- und Erntetechnik; Antrag von ödp/Die Linke vom 
04.03.2021 

   wird nachversandt! 
    
TOP 7 Ö 17:10 – 

17:30 
Renaturierung von Moorgebieten; Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vom 
23.05.2021 

    
TOP 8 Ö 17:30 – 

18:00 
Weiterentwicklung Windkraftstandorte im Landkreis Ebersberg; Antrag von 
ödp/Die Linke vom 29.05.2021 
 

   
TOP 9 Ö 18:00 – 

18:05 
Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

       
    
TOP 10 Ö 18:05 – 

18:10 
Informationen und Bekanntgaben 
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TOP 11 Ö 18 10– 

18:15 
Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 

       
    
TOP 12 Ö 18:15 – 

18:20 
Anfragen 
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81/42 
 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: B-2021-837) erlässt für das Bauvorhaben 
„Teilsanierung Wohnanlage“ auf dem Grundstück Flurnr. 634/3, 634/4 der Gemarkung Ebersberg 
folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 

I. Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt. 
 
- Eingabepläne EP 1 geändert am 15.04.2021 
- Eingabepläne EP 2 geändert am 15.04.2021 
- Eingabepläne EP 3 geändert am 15.04.2021 
- Eingabepläne EP 4 vom 02.02.2021 
- Eingabepläne EP 5 vom 02.02.2021 
- Eingabepläne EP 6 vom 02.02.2021 
- Eingabepläne EP 7 geändert am 15.04.2021 
- Eingabepläne EP 8 vom 02.02.2021 
- Eingabepläne EP 9 geändert am 15.04.2021 
- Eingabepläne EP 10  geändert am 15.04.2021 
- Freiflächengestaltungsplan vom 29.01.2021 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 4. 
 
 

  
Es wurden Abweichungen erteilt. 

 
           (Ziff. II. bis IV. nicht abgedruckt) 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 

Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 
Form. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 
BayVwVfG während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, 
eingesehen werden. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der 
Baugenehmigung wird durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
 
Ebersberg, 02.06.2021 
 
 
Petra Steinbach 


